
für die Oberamtsbczirke

Nagold nnd Horb.
>2. Freitag , den ZK. Februar 1849.

Oberamt Calw.
Die Prüfung der Bewerber um das

Meisterreckk erster und zweiter Sture
bei dem Maurer - und Zmnnerbaudwerk
aus den Oberamtsbezirken Calw , Freu-
denstadt , Herrenberg , Nagold und Neuen¬
bürg wird hier am

Montag rem 26 . Februar d. I -,
ihren Anfang nehmen.

Es ergeht daber an alle diejenigen,
welche sich dieser Prüfung umerzieben >
wollen , die Aufforderung , sich spätestens
acht Tage zuvor bei der Unterzeichneten
Stelle zu melden , wobei Jeder über die
Volljährigkeit oder die erlangte Dispen¬
sation von der Minderjährigkeit , über den
Besitz des Bürger - oder Beisitzrechts der
Gemeinde des NiederlaffungSoris , die Art
und Weise der Vorbereitung für das
betreffende Gewerbe , so wie über dre
Zulassung zur McisterrechtS -Bewerbung
von Seiten des betreffenden Oberamts
sich auszuweisen hat . Den Z. Febr . 1849.

Königliches Obcramt.
In gesetzlicher Stellvertretung:

Akiuar Reuff.

Forstamt Sulz.
Revier Thnmlingen.

Wiederholter
H o l z v e r k a tt f.

Am Montag dem 18 . Februar,
Morgens 9 Uhr,

wird in dem Krvnwald Sattelacker,
-z Abtheilung 8 ., nachstehendes

Holz unter den bekannten Be-
dingungen im öffentlichen Auf¬

streich wiederholt verkauft:
26 Stücke tannenes Floß - und Bau¬

holz.
Die Schultheißenämter haben dieses

den Gemeindeangehörigen rechtzeitig be¬
kannt zu machen , und dabei noch zu
bemerken , daß der Verkauf im Walde
selbst stattfinde , und den Käufern über¬
lassen bleibe , das Hol ; zuvor im Walde
sich zeigen zu lassen , wobei noch beson¬
ders bemerkt wird , daß man kein Nach¬
gebot annimmt.

Sulz , den 31. Januar 1849.
K. Forstamt. Urkull.

Kameralamt Dornsretten.
P f alz g ra fen we i ! e r.

H e u-
und

S t r o h - A ns? auf
und

H n d er - Bcifnhr.
Die Anschaffung von 20 biö30Cent-

ner Heu unc> 75 bis 150
Stücke Stroh , so
wie die Beifnbr

von ' 20 bis 30 Scheffel Ha-
der vom Kasten in
stetten für die Beschcllplatte in Pfalz¬
grafenweiler wird am

Freitag dem 16 . d. M . ,
Nachmittags 2 Uhr,

im Wirthshaus zur Krone in Pfalz¬
grafenweiler im Abstreich verakkordirt,
wozu sich die lliebhaber emfinden wollen.

Königliches Kameralamt.

Anttsnotauat Altenstaig.
Altenftaig Stadt.

G l ä u b i g c i -A u f r » f.
Alle diejenigen , welche an den Nach¬

laß
s ) des Gottlob Bischer,  Buchbin¬

ders und
b ) der Wittwe des Dariholomäus

Mast , Hutmachers von bier,
eine Forderung oder sonstige Ansprüche
zu machen haben , werden hiemu aufge¬
fordert , solche binnen

15 Tagen
bei der Unterzeichneten Stelle schriftlich
einzureichen , um sie bei den Verlassen-
schaftstheilungen derselben gehörig be¬
rücksichtigen zu können.

Den 3 . Februar 1849.
Königliches Amtsnotariat.

Wullen.

Nagold.
F r n «h t s ch r a n n e

betreffend.
Da die Mimsterial - Verfügung vom

24 . November 1845 , betreffend die
Fruchtmärkre , von Vielen nicht einge¬
hakten wird , so sieht man sich dieselbe
nebst den hierorts ausgestellten weiteren

Bestimmungen hiemit zu erneuern ver¬
anlaßt.

Früchte , welche zum Zweck des Feil-
bietens in ein Ort gebracht werden , wo
ein Fruchnnarkt besteht , dürfen nur in
den Räumen der Fruchischranne oder
des Fruchkvauses ausgestellt werden . Der
Fruchimcfser ( Pächter der Schranne)
hat von 1 Scheffel glatter Frucht je
4 kr. nutz von rauber Frucht 2 kr. Meß-
und Standgeld zu beziehen . Das Mes¬
sen der Früchte darf nur von den aus¬
gestellten verpflichteten Messern Vorge¬
nommen werden.

Die abgeschlossenen Käufe sind dem
Schranncnmeister Stadtrath Nauser,
der die Schrannen - Ordnung zunächst zu
handhaben hak,  sogleich unter der
Schranne anzuzeigcn.

Wer seine Früchte an einem Wochen¬
markte nicht verkauft , hat solche drei
Markttage in dem Kaufbause aufzustel¬
len , hievon aber die oben bemerkte Ge¬
bühr als Standgeld per Woche dem
Hausmeister vom Scheffel zu bezahlen.

Als Pächter der Fruchtschranne ist
gegenwärtig Christian Günther,  Bä¬
cker von hier , an den sich wegen des
Messens der Früchte zu wenden ist, auf-
gestellk.

Unrichtige Angaben Seitens der Ver¬
käufer , so wie eine Verfeblung gegen
diese Schrannen -Okdnung werden mit
Strafen geahndet.

Den 8 . Februar 1849.
Stadtschultheißenamt.

Nagold.
Gefundener Scbleiftrog.

Vor einiger Zeir wurde in der Steige
bei der ober » Kirche ( Staatsstraße nach
Freuvenstadt ) ein Schleiftrog gefunden,
was umer dem Anfügen bekannt ge¬
macht wird , daß zur Geltendmachung
der Ansprüche hieran eine Frust

von 20 Tagen
anberaumt wirb , nach deren Ablauf
weiter verfügt werden wird.

Den 8 . Februar 1849.
Etadtschultbeißcnamt.

Enget.
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W i l b b e r g,
Eerlchksdezirks Nagold.

^ärdcrei - Verkauf-
Die in Nro . 5 tiefes Blattes be¬

schriebene Färberei tcS Chri-
! stian Heinrich E i s e n in a n n
ldahier kommt am

Samstag dem 10 . März d. I.
wiederholt in öffentlichen Aufstreich,
wozu die Kaufsliebhaber Hiemil einge.
laden werden.

Den 6 . Februar 1849.
Stadtrath.

Nagold.
Ziinftversammlung.

Im Aufträge des Königlichen Ober,
amts wird durch Unterzeichneten am

Dienstag dem 20 . Februar 1849,
Morgens 9 Uhr,

die ordentliche Zunftversammlung der
Metzgermeister

auf dem hiesigen Nachhause vorgenom-
men werden.

Die Ortsvorsteher werden nun er-
—sucht, dieß den betreffenden Meistern zu

eröffnen , mit dem Bemerken , taff zwar
denselben , wenn sie am persönlichen Er¬
scheinen verhindert sind , gcsttttet ist,
mittelst Einsendung eines vom Ortsvor-
stanke beglaubigten Stimmzettels an der
Wahl der Zunslvorsteher Theil zu neh¬
men , diejenigen Meister aber , welche
ohne gültigen Grund dieser Vorladung
keine Folge leisten , mit cinerOrtnungs-
strase von 1 fl . von dem Zunftvorstand
werden belegt werden.

Den 8 . Februar 1849.
Zunftodmann:

Raihsschreiber Belling.
Nagold.

Ziinftverfammlirngen.
An nachstehenden Tagen wird durch

den Zunftodmann die ordentliche Zunft-
Versammlung bei hienach genannten Ge¬
werben rm Aufträge des Königlichen
Obcramts dahier auf dem Rathhause

je Morgens 9 Uhr
vorqenommen werken.

Am Mittwoch dem 14 . Februar:
die der Tuchmacher;

am Freitag dem 16 . Februar:
die der Schreiner;

am Samstag dem 17 . Februar:
die der Küfer.

Die Ortsvorsteher werden nun er¬
sucht , dieß den betreffenden Meistern zu
eröffnen , mir dem Bemerken , daß zwar
denselben , wenn sic am persönlichen Er¬
scheinen verhindert sind , gestattet ist,
mittelst Einsendung eines vom Ortsvor-
stankc beglaubigten Lrimmzettcls an der
Wahl derZunfkoorsteber Tbeil zu neh¬
men , diejenigen Meister aber , welche z
ohne gültigen Grund dieser Vorladung

keine Folge leisten , mit einerOrdnungs-
strase von 1 fl. von dem Zunstvorstano
werden oclegr werten.

Den 8 . Februar >849.
Zuusevbmann:

Stadiswuttyeisi Engel.
Ueberderg,

OberamiS Nagold.
H o l z v e r k a u f.

Am Montag dem 12 . Februar d. I .,
Vormittags 9 Uhr,

verkauft die Gemeinde ans ihrem Ge-
Fv meindewald E -rzwald

100 Stritte Langholz , wel-
ches sich meistens zu Sag-

l -otzen eigner,
im öffentlichen Anjstreich , wozu die Lieb¬
haber enrgeladen werden.

Schultheiß K ü b l e r.
Warth,

Oberamis Nagold.
H o i z v e r k a n f.

Es werden aus dem hiesigen Ge-
meinbewalö Graßert

am 16 . Februar d. I,
Nachmiiags l Uhr,

auf dem Nachhause dahier
>8 Stritte Klötze , 216 Stritte
größtentheils weißrannenes

Langholz vom 60er abwarls , welches
aber in Dvppelholz best . ht und sich zu
Klotz - oder Langholz eigner , an de»
Meistbietenden verkauft werden , wozu
die Kaufsliebhaber mit dem Bemerke»
Ungeladen werden , daß sich hier unbe¬
kannte mitLermögenszcriqnissen zu ver¬
sehen haben.

Bemerkt wird , daß dieses Holz in
der Nahe des Nagoldflusses liegt und
mir geringen Kosten dorthin geschafft
werden kan » .

Die Herren Ortsvorsteher werden
ersucht , solches in ihren Gemeinten be¬
kannt machen zu lassen.

Den 2 . Februar 1849.
Schulthe ßenamt.

Weber.

>sich ein Hund eingestellt ; der-
-A selbe ist weiblichen Geschlechts,

mit Blasse . Der
Eigeninniiier kann solchen gegen Zah¬
lung des Frikrergeles und Einrüttungs-
geb-ihr bei demselben abholen.

Den 6. Februar 1849.
Schultheiß Nestle.

Berneck,
Oberamis Nagold.
Wiederholter

und
leztor Siegerrsebafts -Verkanf.

Da die Wircdschafi zum Löwen in
Berneck sainmi säinint-
licher Liegenschaft am

Februar um 3000 fl." " ' Mättds

SimmerSfeld,
Oberamts Nagold.

Holzverkauf.
Am Freitag dem 16 . d. M,

Vormittags 10 Uhr,
verkauft die hiesige Ge¬

meinte auf dem Rathdaus
141 Stamme Floß - und Sag-

hvlz , wozu Liebhaber höflich eingeladen
werden.

Den 6 Februar 1849.
Schultheiß Schaible.

Psrondor  f,
Oberamts Nagold.

Zugelaufener sHirnd.
Bei Konrad Marquardt  hier hat

worben , aber
dennoch eni günstiges Resultat nicht damit
erzielt werden fonme , so w -rv ans Ver-
langen ver Gläubiger dieselbe am

12 . Februar V. I.
zum lezten Mal

Mittags 1 Ubr
auf dem diesigen Raibbaus zum Ver¬
kauf gebracht werten , wozu sich ciwaige
Liebhaber mu den bekannten Bedingun¬
gen ' der Vermögens - Zeugnisse gefäl¬
ligst einsindeii wollen , wo bann anch
die weiteren Bedingungen bekannt ge¬
macht werden.

Den 3 . Februar 1849.
Güterpfleger:

Schreinermeister G ö Z.

Horb.
Anzeige

für
Wundärzte

und
Geburtshelfer.

Ans der Verlassenschaft des verstor¬
benen OberamkswuntarztS Erath  da¬
hier werden

am Montag dem 19 d. M .,
Nachmittags 2 Uhr,

in der Wohnung des Unterikichncten
eine größere Anzahl medizinischer , ge-
diirishülflitter und chirurgischer Bü¬
cher , nebst gut erhaltenen geburtsbülf-
lichen und chirurgischen Instrumenten,
so wie einige Baulersche Scdwebmaschi-
nen für Umer - und Obcrsckenkelbein-
brnche , gegen baare Bezahlung mi öf¬
fentlichen Äufstreich verkauft , wozu die
Liebhaber , namentlich die Herren Ge¬
burtshelfer und Wundärzte , höflichst ein¬
geladen werden . Den 3 . Februar 1849.

Bened . Rei hing,
Kürschner.

Nagold.
Mitte um milde

Beiträge.
Schon wieder brannten den 6 . Fe¬

bruar in
und es w

holt die l
das herbe
zu milder
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An B
G .A. N.

des Entw
bcordnniK
und Gew
beschlossen

5 ) A
Associakioi
Werker ist
Herrschaft
stimmnng
Talent un
dämmt üb
Handwerk
auszntrete
als solche
(stehe hier

6) A
Meister (ki
neu Erzen
Fach einst
ihn die Gr>
nach müßt
werkS - Erz
tlgkeit der
dersel en i
suwtion di
nicht beten
wen der fl
Erzengniss
soll der F
Meister,
seinem Abs
titätcn lies
können ? !
Werker scli
niffe einqc
Klasse von
ten ; es fei
indem sie
blittlichcr !
zu diettii,
stand nntzl'
bietnngen
den Konsu
brauch bed



und eingestellt; der-
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teipffeger:
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chaft des verstor-
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19 d. M .,
2 Ubr,

s Unter zeichneten
nediziuischer, ge-
bnurgischer Bü-
enen geburtshülf«
en Instrumenten,
de Scdwebmaschi-
Qbersckenkelbem-
^ezaklung lin ös-
rkauft, >vo;u die

die Herren Me¬
rzte, bestichst ein-
Z. Februar I8r9.

R eihing,
lurschner.
l d.
m i l d e

ä g e.
nten den 6. Fe¬

bruar in Schwaigern vier Häuser ab,
und cs wurde das vorher schon so große

Unglück noch
dadurch

vermehrt.
^ ergebt daher an

edle Menschcn-
fieunde wieder¬

holt die Bitte , durch wilde Beitrage
das herbe Loos der unglücklichen Leute
zu mildern. Dieselben auch ferner an-
znnehmen sind bereit

Hölzle . G , Zaiscr.
An Beiträgen gierigen bisker ein:

G.A. N. 2 fl/ I .' I . K. 30 kr. P.

H. 30 kr. Dr . Sch I fl A. H>W -/
> st. L- § > st. G. H Zeller 5 st.

Den 8. Februar 1849.
A l t e n sta i g.

Bei Unterzeichnetem sind die (Hrnnd-
rcclata des deutsche » Volkes,
bas Stück zu 3 kr., zu baden.

Den 5. Februar 1849.
Groß mann,  Buchbinder.

Nagold,
ucbt - (Hesuch.

Ein Burgerländchen oder ein Acker
wird aus Auftrag zu mietben gesucht
von G. Zaiser,  Buchdrucker. '

P k ^ l z g r a s e n w e i l e r.
Öfen feil.

Unterzeichneter veikaust um billigen
^Pre s eiütii gießen deutschenEKastenofen.

Den 6. Februar >849.
Müller,  Apotheker.

W a l d d o r f.
Espersanie » zu verkanfen.

Ich verkaufe billigst 50 Simri guter,
Espersamen, wo möglich im
Ganzen.

Christoph Walz,
Bauer.

Bele u ch tung
des Entwurfs einer allgemeine» Handwerker- und Gewer¬
beordnung für Deutschland, wie er von dem Handwerker¬
und Gcwerbekongreß in Frankfurt a. Al. berathcn und
beschlossen und in Eßlingen den 17. September 1848

verbessert worden ist.
(Beschluß.)

5) Auf §. 47, welcher also lautet : „Eine Geschäfts-
Association zwischen einem Meister und einem Nichthand-
werker ist un zulässig. Durch diese Bestimmung soll der
Herrschaft des Kapitals vorgebeugt werden." Diese Be¬
stimmung schließt also sogar die seltenen Fälle aus,  wo
Talent und Kapital das Gewerbe noch unterstützten, ver¬
dammt überdies; den intelligenten Handwerker, ein kleiner
Handwerker zu bleiben, oder aus dem Jnnungsverbande
auszutreten und Fabrikant zu werden. Damit dieser aber
als solcher nicht aufkominen kann,  dafür ist in 8. 46
(siehe hier Punkt 4) gesorgt.

6) Alis §. 48. Nach diesem ist „nur einem Innungs-
Meister (keinem Nichthandmerker) der Kleinhandel mit sei¬
nen Erzeugnissen gestattet, auch darf er mit allen in sein
Fach einschlagenden Erzeugnissen Handel treiben, so weit
ihn die Granzen seines Gewerbes hiezu berechtigen." Dar¬
nach wüßte der Kleinhandel durch Kanflcute in allen Hand¬
werks-Erzeugnissen ganz aufhörcn. Daß dadurch die Tha-
tlgkeit der Handwerker gelahmt und aller größere Betrieb
dersel en verbinde t wird (denn bekanntlich wird die Kon¬
sumtion druck den Kleinhändler vermehrt) , ist hier gar
nicht bedacht worden. Dann möchte ich dock wissen, an
wen der Großhändler , der großmütbig geduldet wird, die
Erzeugnisse der Hautwerker absctzcn soll? und an wen
soll der Fabrikant verkaufe»? und an wen der kleinere
Meister , der sich nickt gerate auf seinen Wohnort mit
seinem Absatz beschränken mag, und nicht so große Quan¬
titäten liefern kann,  um an Großhändler verkaufen zu
können? Antwort : An den Produzenten , an den Hand¬
werker selber, und zwar an den für seine eigenen Erzeug¬
nisse eingenommenenProduzenten. — Denn es fehlt die
Klasse von Käufern, an welche alle diese verkaufen könn¬
ten z es fehlt gerade diejenige Klasse von Käufern, weiche,
indem sie zehnmal mehr ans Lager legen, als ihr augen¬
blicklicher Bedarf ist, um dem Konsumenten eine Auswahl
zu bieten, den Großdaudel möglich und sur dcn Gcwerbe-
stand nützlich zu macken; welche durch ihre lockenden Aner¬
bietungen und durch ihre Bemühungen, Geld zu verdienen,
den Konsumenten zum Kaufen veranlassen und de» Ver¬
brauch bedeutend vermehren.

Der Handwerker aber , welcher für seine eigene Ar¬
beit nickt mit Vorurihcil eingenommen ist, wird, wenn er schö¬
nere und wohlfeilere Waarcn kaufen als solche machen
kann , vernünftigerweise auskörcn, selbst zu produziren
und wird sich begnügen, mit solcher Waare zu handeln,
an der er mehr verdient, als an seiner eigenen Arbeit.
Er wird also bloßer Händler werten , und pfuscht somit
dem „ Kaufmann in sein Handwerk" , wahrend er dem
Kaufmann den bitter» Vorwurf macht, daß dieser ihm
(nach seiner irrigen Meinung) ins Handwerk pfusche. Die
hier sehr sichtbaren Folgen der Verwerfung dco Grund¬
satzes der Ardeitsiheiliing fallen aber nicht aus den Kauf¬
mann allein , sondern und hauptsächlich ans den Hand¬
werksmann (so weit er nämlich Produzent ist) selbst/ und
dann noch auf den dabei sehr übel berochenen Konsumen¬
ten. Darum : Schuster,, kleide bei deinem Leist! wie cs
dem Grundsatz der Theilung der Arbeit angemessen. Das
Ein - und Verkaufen von Erzeugnissen, welche eines grö¬
ßeren Marktes bedürfen, ist nicht Sacke des Produzenten.

7) Auf ß. 64. Dieser lautet : „Den Beemirackriguii-
gen, denen die Gewerbetreibende» durch Frauenzimmer auü-
gesezl sind, ist durch die Geiverbei ätde so viel wie möglich
dadurch entgegen zu arbeiten, daß auch die Frauenzimmer
den gewerblichen Bestimmungen unterworfen werden." Das
wäre das beste Mittel , daö schöne Geschlecht zu emanci-
piren, denn dann müßte man sie, sobald sie ein Meister¬
stück machen könnten, alS Meister in die Innungen aus-
nebmcn. Das Wandern würde ihnen aber aus gewissen
Riickstchten wahrscheinlich zu erlassen seyn. Da die Kon-
kurrin ; der Frauen alS Milmeister aber zu furchten s,yn
dürfte - an Beispielen fehlt es in Stuttgart wenigstens
nicht — so gönnt den armen Frauen , die ihrBrod durch
ehrliche Arbeit sich erwerben müssen, das Bischen sauren
Verdienst durch Pfuschen in euer Hant »'erk.

8) Ans 8 65. Nach diesem Paragraph sollen„Fa¬
briken und große Gewerbe nach dem Quantum ihrer Er¬
zeugnisse zu Gunsten der kleinen Gewerbe besteuert, und
der Betrieb solcker Fabriken , deren Fabrikate mit Hand-
werksartikely konkunsiren, beschränkt werden;" das beißt
mit andern Worten : die größeren Gewerbe zu Gunsten
der kleinern zu unterdrücke» , und einem Andern ibun
was du nicht willst, daß dir gekhan werde.

Was nun die Mciüerprüfungeu , kas Bi rgerwerden
und Heiraihen anbelangt, so geht ans den hieraus bezüg¬
lichen Paragrahen hervor, daß dem Grundsatz der Thei¬
lung der Arbeit in dem Entwurf nur da gehuldigt wird,
wo sicks um Unterdrückung von Fabriken und Kaufleuien



zu Gunsten der Jnnungswei 'ster handelt , obwohl die Voraus¬
setzungen dabei , wie gezeigt falsch und von den entgegen-
gesezten Folgen sink ; wo stchs aber um das Meister -, Bür¬
ger - und Familienoalerwerdcn handelt , da ist diesem
Grundsatz keine Rechnung getragen . Z . B.

9 ) bei den § § . 33 und 34 . Nach diesen hat sich der
Geselle einer theoretischen unk praktischen Prüfung zu un¬
terwerfen , und wenn das Meisterstück und die Prüfung
nicht in allen Theilen genügend befunden wird , erfolgt die
Zurückweisung des Gesellen bis auf die Dauer eines Jah¬
res ( nach welcher er sich einer neuen Prüfung zu unter¬
werfen hat ) . Nach dem Geiste , der in dem ganzen Ent¬
wurf vorherrschend ist, kan » nicht in Abrede gezogen wer¬
ken , das; die Ansprüche an tue Leistungen des Gesellen bei
der Prüfung sehr umfassend seyn werten , z. B . daß der
Prüfende in allen möglicher Weise vorkommenden Arbei¬
ten tüchtig sch.

Daß diese Ansprüche mehr und mehr gesteigert wer¬
den , je größer der Zudrang zu den Meisterprüfungen wird,
laßt sich denken , denn die Jnnungsme -ster werten nach
Kräften dafür sorgen , daß ihre Zahl keine größere wird,
als in ihrem Interesse liegt . Dafür spricht der § . 42,
welcher eine zeitweise Beschränkung in der Annahme von
Meistern verlangt . Einesrheils im Interesse der Gesellen,
antcrntheils aber und nicht minder in dem der Meister
selbst , überhaupt aber im Interesse des sammtlichen Hand¬
werkerstandes , mauze ich daher auf einen Punkt aufmerk¬
sam , der dem Handwerker - und Gewerbe - Kongreß nicht
hätte entgehen sollen , weil er eine Lebensfrage für den
Handwerkerstand betrifft , nämlich auf Anwendung des na¬
tional -ökonomischen Grundsatzes der größtmöglichsten Thei-
lung der Arbeit.

Behufs dessen mache ich den Vorschlag , gleich wie die
Wundärzte und Mediziner nach dem Grad ihrer Kennt¬
nisse oder Geschicklichkeit , den sie bei der Prüfung erhal¬
ten , in Klassen abgerhcilt werden und Jedem die Grenze
seiner Wirksamkeit vorgeschrieben wird , jedes Gewerbe in
gewisse Klassen einzutheilen und den ihnen angchörigen
Meistern die Grenzen ihrer Leistungen innerhalb derselben
zu bestimmen , wornach 5 er , welcher in allen Theilen als
befähigt erfunden , jede Arbeit verrichten darf , die Andern
aber nur diejenigen , für welche sie befähigt erfunden wor¬
den sind ; so daß der Eine als Hausschreiner ( Flickschrct-
ner ) , der d e geringsten Arbeiten versieht , der Andere als
Schreiner für ordinäre Möbel , als : gewöhnliche Tische,

Kästen , Kisten von gewöhnlichem Hol ; , oder als Bau¬
schreiner , der Dritte , welcher ein guter Zeichner und fei¬
nerer Arbeiter ist , als Möbclschrciner in feinen Hölzern,
der Vierte als Edenist oder Kunstschreiner beschäftigt ist.
Dadurch würde eine weit größere Zahl von Meistern be¬
schäftigt werten können , und die Industrie hätte noch den
Nutzen davon , daß Jeder innerhalb dieser ihm angewie¬
senen Grenzen Vollkommenes leisten würde , weil seine Auf¬
merksamkeit auf weniger Arbeiten verwendet werten dürfte.
Während so der geringere Arbeiter sich cmporzuschwingen
trachten wird , wird der bessere Schreiner seine geringeren
Arbeiten den Meistern der geringeren Klassen gern über¬
tragen , und Jeder wird dem Andern auf diese Weise in
die Hände arhciien , statt , wie jezt , Jeder gerne ein Auge
hergäbe , wenn er den Andern ganz blind machen könnte.

Da ich nun für möglichste Theilung der Arbeit über¬
haupt bin , weil sie die nachtheiligen Folgen der Ueber-
völkerung mindert und die Industrie im Allgemeinen wie
im Besonder » fördert , bin ich auch für Gewcrbesreiheit,
als das beste Mittel für größtmögliche Theilung der Ar¬
beit , weil durch sie allein jedem Menschen das Recht auf
Arbeit und Verdienst cingeraumt wird.

Daß es in Staaten mit Gewerdcfreiheit auch Arme
und viel Arme gibt , beweist nichts gegen die Gewerbe-
frelhcir , denn cS gibt bckanmlich auch in den Staaten
Arme und viele Arme , in denen keine Gewcrvefreiheit ist.
Wir werden Arme überall sinken , wo die Bevölkerung im
Verhältnis ; zu dem Grundvermögen des Staates zu groß
oder der Markt für Nalurprotukie oder Handwerks - Er¬
zeugnisse beschränkt ist . Das beste Hilfsmittel gegen Ue-
dervölkcrung aber ist die Auswanderung ; wo diese nicht
begünstigt wird , bleibt nur noch ein Mittel , das schlimmste
übrig : Krieg , der auch in der Regel die Felge der Ue-
bcrvölkcrung , der Armuth und Unzufricdenhe .t ist.

Zum Schluß trete ich noch gegen die in dem Anhang
zu diesem Entwurf ausgestellte Behauptung auf , daß wer
Gcwcrbcfrciheit wolle , der könne folgerichtig auch keine
Schutzzölle wollen . Ich behaupte dagegen , daß man für
Gewerbefrcihcit seyn kann , als Mittel zur größtmögli.
chen Theilung der Arbeit und daher indirekt als Mittel
gegen die Verarmung und zur Verwirklichung des Rechts
auf Arbeit ; und gegen Handelsfreiheit , also für Schutz¬
zölle , zum Schutz der Arbeit und zu Hebung der Gewerbe
eines Landes , das mit andern Landern zu konkurrircn noch
zu ohnmächtig ist
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